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CORONAVIRUS

Die Welt as we know it löst sich gerade auf. Aber dahinter 
fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir 
zumindest erahnen können. Dafür möchte ich Ihnen eine 

Übung anbieten, mit der wir in Visionsprozessen bei Unternehmen 
gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-Gnose. 
Im Gegensatz zur PRO-Gnose schauen wir mit dieser Technik 
nicht »in die Zukunft«. Sondern von der Zukunft aus ZURÜCK 
ins Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir es einmal:

Die Re-Gnose: Unsere Welt im Herbst 2020
Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir im Sep-
tember 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. 
Es ist warm, und auf der Strasse bewegen sich wieder Menschen.

Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? 
Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee, wie-

der wie früher? Wie damals vor Corona?
Oder sogar besser?

Worüber werden wir uns rückblickend wundern?

Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir lei-
sten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach 
einer ersten Schockstarre führten viele von sich sogar erleichtert, 
dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen 
plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt 
Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräu-
me eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel 
Intervallfasten probierte – und dem plötzlich das Essen wieder 
schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die 

der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen 
kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben 
alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die 
lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, 
sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Kon-
flikte gelöst.

Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend ver-
missten, stieg an.

Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fussballspielen eine ganz an-
dere Stimmung als im Frühjahr, als es jede Menge Massen-Wut-
Pöbeleien gab. Wir wundern uns, warum das so ist.

Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtech-
niken des Digitalen in der Praxis bewährten. Tele- und Video-
konferenzen, gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt 
hatten (der Business-Flieger war besser) stellten sich als durchaus 
praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge 
über Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde für Viele zu einer 
Selbstverständlichkeit – einschließlich des Improvisierens und 
Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.

Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine 
Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeant-
worter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das 
Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonieren ohne Second 
Screen hervor. Auch die »messages« selbst bekamen plötzlich 
eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man 

Die Corona-Rückwärts-Prognose 
Wie wir uns wundern werden, 
wenn die Krise „vorbei“ ist

©Naeblys – istockphoto.com

Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn „vorbei sein wird” 
und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. 
Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung 
ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. 
Diese Zeiten sind jetzt.

Text: Matthias Horx

Aktuelle Corona-Infos finden Sie unter www.schlack-partner.at



3

ließ niemanden mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So 
entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit. Der Verbindlichkeit.

Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch jun-
ge Menschen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein 
Wort, das vorher eher ein Fremdwort war). Bücher lesen wurde 
plötzlich zum Kult.

Reality Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivia-
Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle strömte. 
Nein, er verschwand nicht völlig. Aber er verlor rasend an Wert.
Kann sich jemand noch an den Political-
Correctness-Streit erinnern? Die unendlich 
vielen Kulturkriege um … ja um was ging 
da eigentlich?

Krisen wirken vor allem dadurch, dass 
sie alte Phänomene auflösen, überflüssig 
machen…

Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt 
durch Abwertung vom Leibe zu halten, war 
plötzlich reichlich out. 
Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in den 
Medien hielt sich, nach einem kurzen ersten 
Ausbruch, in Grenzen.

Nebenbei erreichte auch die unendliche Flut grausamster Krimi-
Serien ihren Tipping Point.

Wir werden uns wundern, dass schließlich doch schon im Sommer 
Medikamente gefunden wurden, die die Überlebensrate erhöhten. 
Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu 
einem Virus, mit dem wir eben umgehen müssen – ähnlich wie die 
Grippe und die vielen anderen Krankheiten. Medizinischer Fort-
schritt half. Aber wir haben auch erfahren: Nicht so sehr die Tech-
nik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das 
Entscheidende. Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen 
solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, gab den Ausschlag. 
Die human-soziale Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene 
Künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich alles lösen kann, hat 
dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt.

Damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur 
verschoben. Vor der Krise schien Technologie das Allheilmit-
tel, Träger aller Utopien. Kein Mensch – oder nur noch wenige 
Hartgesottene – glauben heute noch an die große digitale Er-
lösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere 
Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen: Was 
ist der Mensch? Was sind wir füreinander?

Wir staunen rückwärts, wieviel Humor und Mitmenschlichkeit 
in den Tagen des Virus tatsächlich entstanden ist.

Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen 

konnte, ohne dass so etwas wie »Zusammenbruch« tatsächlich 
passierte, der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und 
jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. Obwohl es einen 
»schwarzen April« gab, einen tiefen Konjunktureinbruch und 
einen Börseneinbruch von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen 
pleitegingen, schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, 
kam es nie zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein atmendes 
Wesen, das auch dösen oder schlafen und sogar träumen kann.

Heute im Herbst, gibt es wieder eine Weltwirtschaft. Aber die 
Globale Just-in-Time-Produktion, mit riesigen verzweigten Wert-

schöpfungsketten, bei denen Millionen Ein-
zelteile über den Planeten gekarrt werden, 
hat sich überlebt. Sie wird gerade demon-
tiert und neu konfiguriert. Überall in den 
Produktionen und Service-Einrichtungen 
wachsen wieder Zwischenlager, Depots, 
Reserven. Ortsnahe Produktionen boo-
men, Netzwerke werden lokalisiert, das 
Handwerk erlebt eine Renaissance. Das 
Global-System driftet in Richtung Glo-
KALisierung: Lokalisierung des Globalen.

Wir werden uns wundern, dass sogar die 
Vermögensverluste durch den Börsenein-
bruch nicht so schmerzen, wie es sich am 
Anfang anfühlte. In der neuen Welt spielt 

Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger 
sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten.

Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung 
geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte?

RE-Gnose: Gegenwartsbewältigung durch Zukunfts-Sprung
Warum wirkt diese Art der »Von-Vorne-Szenarios« so irritie-
rend anders als eine klassische Prognose? Das hängt mit den 
spezifischen Eigenschaften unseres Zukunfts-Sinns zusammen. 
Wenn wir »in die Zukunft« schauen, sehen wir ja meistens nur 
die Gefahren und Probleme »auf uns zukommen«, die sich zu 
unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive aus 
dem Tunnel, die uns überfährt. Diese Angst-Barriere trennt uns 
von der Zukunft. Deshalb sind Horror-Zukünfte immer am Ein-
fachsten darzustellen.

Re-Gnosen bilden hingegen eine Erkenntnis-Schleife, in der wir 
uns selbst, unseren inneren Wandel, in die Zukunftsrechnung 
einbeziehen. Wir setzen uns innerlich mit der Zukunft in Ver-
bindung, und dadurch entsteht eine Brücke zwischen Heute und 
Morgen. Es entsteht ein »Future Mind« – Zukunfts-Bewusstheit.

Wenn man das richtig macht, entsteht so etwas wie Zukunfts-
Intelligenz. Wir sind in der Lage, nicht nur die äußeren »Events«, 
sondern auch die inneren Adaptionen, mit denen wir auf eine 
veränderte Welt reagieren, zu antizipieren.

Lesen Sie weiter auf Seite 4!

"Könnte es sein, dass das 
Virus unser Leben in eine 
Richtung geändert hat, in 
die es sich sowieso verän-

dern wollte?"

CORONAVIRUS

Aktuelle Corona-Infos finden Sie unter www.schlack-partner.at
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„Wir werden durch Corona unsere gesamte 
Einstellung gegenüber dem Leben anpas-
sen – im Sinne unserer Existenz als Lebe-
wesen inmitten anderer Lebensformen.”

Das fühlt sich schon ganz anders an als eine Prognose, die in 
ihrem apodiktischen Charakter immer etwas Totes, Steriles hat. 
Wir verlassen die Angststarre und geraten wieder in die Leben-
digkeit, die zu jeder wahren Zukunft gehört.

Wir alle kennen das Gefühl der geglückten Angstüberwindung. 
Wenn wir für eine Behandlung zum Zahnarzt gehen, sind wir 
schon lange vorher besorgt. Wir verlieren auf dem Zahnarztstuhl 
die Kontrolle und das schmerzt, bevor es überhaupt wehtut. In der 
Antizipation dieses Gefühls steigern wir uns in Ängste hinein, 
die uns völlig überwältigen können. Wenn wir dann allerdings 
die Prozedur überstanden haben, kommt es zum Coping-Gefühl: 
Die Welt wirkt wieder jung und frisch und wir sind plötzlich 
voller Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobiologisch wird dabei das Angst-
Adrenalin durch Dopamin ersetzt, eine Art körpereigener Zu-
kunfts-Droge. Während uns Adrenalin zu Flucht oder Kampf 
anleitet (was auf dem Zahnarztstuhl nicht so richtig produktiv ist, 
ebenso wenig wie beim Kampf gegen Corona), öffnet Dopamin 
unsere Hirnsynapsen: Wir sind gespannt auf das Kommende, 
neugierig, vorausschauend. Wenn wir einen gesunden Dopamin-
Spiegel haben, schmieden wir Pläne, haben Visionen, die uns in 
die vorausschauende Handlung bringen.

Erstaunlicherweise machen viele in der Corona-Krise genau diese 
Erfahrung. Aus einem massiven Kontrollverlust wird plötzlich ein 
regelrechter Rausch des Positiven. Nach einer Zeit der Fassungs-
losigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. Die Welt »endet«, 
aber in der Erfahrung, dass wir immer noch da sind, entsteht eine 
Art Neu-Sein im Inneren.

Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch Wälder 
oder Parks, oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apo-
kalypse, sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwar-
tungen, von Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist 
es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, 
der unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und 
Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte – auch im Besseren.

Vielleicht werden wir uns sogar wundern, dass Trump im No-
vember abgewählt wird. Die AFD zeigt ernsthafte Zerfransens-
Erscheinungen, weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu 
einer Corona-Welt passt. In der Corona-Krise wurde deutlich, 
dass diejenigen, die Menschen gegeneinander aufhetzen wollen, 
zu echten Zukunftsfragen nichts beizutragen haben. Wenn es ernst 
wird, wird das Destruktive deutlich, das im Populismus wohnt.

Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung gesellschaftlicher Verant-
wortlichkeiten bekam dieser Krise eine neue Glaubwürdigkeit, eine 
neue Legitimität. Gerade weil sie »autoritär« handeln musste, schuf 
Politik Vertrauen ins Gesellschaftliche. Auch die Wissenschaft 
hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance erlebt. 
Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars, aber auch 
»futuristische« Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthro-
pologen, die vorher eher am Rande der polarisierten Debatten 
standen, bekamen wieder Stimme und Gewicht.

Fake News hingegen verloren rapide an Marktwert. Auch Ver-
schwörungstheorien wirkten plötzlich wie Ladenhüter, obwohl 
sie wie saures Bier angeboten wurden.

CORONAVIRUS

Aktuelle Corona-Infos finden Sie unter www.schlack-partner.at
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CORONAVIRUS

Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger
Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein weiteres Grundprinzip des 
Wandels hin: Die Trend-Gegentrend-Synthese.

Die neue Welt nach Corona – oder besser mit Corona – entsteht 
aus der Disruption des Megatrends Konnektivität. Politisch-öko-
nomisch wird dieses Phänomen auch »Globalisierung« genannt. 
Die Unterbrechung der Konnektivität – durch Grenzschließungen, 
Separationen, Abschottungen, Quarantänen – führt aber nicht zu 
einem Abschaffen der Verbindungen. Sondern zu einer Neuor-
ganisation der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten 
und in die Zukunft tragen. Es kommt zu einem Phasensprung 
der sozio-ökonomischen Systeme.

Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen – und gerade 
dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und 
Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, werden neu ausbalanciert. 
Dadurch kann die Welt komplexer, zugleich aber auch stabiler 
werden. Diese Umformung ist weitgehend ein blinder evolutionärer 
Prozess – weil das eine scheitert, setzt sich das Neue, überlebens-
fähig, durch. Das macht einen zunächst schwindelig, aber dann 
erweist es seinen inneren Sinn: Zukunftsfähig ist das, was die 
Paradoxien auf einer neuen Ebene verbindet.

Dieser Prozess der Komplexierung – nicht zu verwechseln mit 
Komplizierung – kann aber auch von Menschen bewusst gestaltet 
werden. Diejenigen, die das können, die die Sprache der kom-
menden Komplexität sprechen, werden die Führer von Morgen 
sein. Die werdenden Hoffnungsträger. Die kommenden Gretas.

„Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber 

dem Leben anpassen – im Sinne unserer Existenz als Lebewesen 
inmitten anderer Lebensformen.”

Slavo Zizek im Höhepunkt 
der Coronakrise Mitte März

Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, das weit in die 
Zukunft weist. Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus 
hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den Balkonen. 
Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die 
Industriegebiete Chinas und Italiens frei von Smog zeigen. 2020 
wird der CO2–Ausstoss der Menschheit zum ersten Mal fallen. 
Diese Tatsache wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können wir das womöglich auch? 
Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine 
drastische Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist zu 
dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine 
bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt.

Aber sie kann sich neu erfinden.
System reset. 
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft.

Quelle: 
www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de

Aktuelle Corona-Infos finden Sie unter www.schlack-partner.at

alles ist anders – als noch vor ein paar Tagen! 
Während das Coronavirus in China schon wieder 
am Rückzug ist, hat es Mitteleuropa und den Rest 
der Welt mit voller Wucht erreicht. Es kommt flä-
chendeckend über uns, überwindet mühelos und 
unsichtbar Grenzen, macht nicht halt vor Arm oder 
Reich, kümmert sich nicht um ethnische Herkunft 
und sexuelle Orientierung, … Das Virus nimmt 
uns binnen weniger Tage unser gewohntes Leben, 
gefährdet unsere Gesundheit, unser Leben und 
bringt so manche/n UnternehmerIn an den Rand 
der Existenz.

Die hochgepriesene Digitalisierung hilft das Virus 
durch eine Verringerung der sozialen Kontakte 
einzudämmen - Stichwort Home-Office. Die Regie-
rung bemüht sich mit Härtefonds, Stundungen und 
finanziellen Mitteln die Wirtschaft am Leben zu 
halten. Doch letztendlich liegt es über weite Stre-
cken an uns selbst, unserer Haltung und unserem 
Verhalten das Virus aufzuhalten und die Weichen 
in der Gegenwart für die Zukunft zu stellen.

Just in diesen schwierigen Tagen erreichte mich ein 
derzeit vielzitierter und vieldiskutierter Text von 

Matthias Horx, der viele Fragen nach dem „Da-
nach“ aufwirft. Was kommt, wenn wir das Virus 
besiegt haben und das frühere Leben wieder an 
unsere Türen klopft? Ist das Virus ein Wendepunkt 
in der menschlichen Geschichte? Wird alles anders 
– oder ändert sich nichts?

Ich kann nicht beurteilen, was passieren wird - doch 
wir haben als Menschen und UnternehmerInnen 
die Chance die Zukunft nach vorne hin neu - und 
vielleicht besser - zu gestalten. Ich denke wir sollten 
sie nutzen - gemeinsam!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und bitte, 
bleiben Sie gesund!

Ihr
Mag. Wolfgang Hackstock

PS.: Da sich die Informationen zu Beihilfen, Stun-
dungen, Kurzarbeit, etc. beinahe täglich ändern, 
haben wir in diesem Journal bewusst auf fachliche 
Informationen zum Coronavirus verzichtet. Aktu-
elle Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
– www.schlack-partner.at

Liebe Leserin, lieber Leser,



AKTUELL

Aus PLAB wird PLB – VfGH kippt Zusammenführung der Prüfdienste

Im Zuge der Reorganisation der Sozi-
alversicherung (Zusammenschluss der 

regionalen Gebietskrankenkassen zur Öster-
reichischen Gesundheitskasse, etc.) wurden 
auch die Prüfungsinstanzen der Sozialver-
sicherung und des Finanzministeriums zu-
sammengelegt.

Seit 1.1.2020 ist nunmehr der Prüfdienst 
für lohnabhängige Abgaben und Beiträge 
(PLB) aktiv.
 
Diese Umstrukturierung wurde bereits im 
Vorfeld kritisiert und führte zu heftigem 
Widerstand und zur Überprüfung durch den 
Verfassungsgerichtshof (VfGH). Während 
die Umstrukturierung der Gebietskranken-
kassen bestätigt wurde, erteilte der VfGH 

der Zusammenführung der Prüfdienste mit 
der Begründung der Verfassungswidrigkeit 
eine Absage.
 
Dadurch ergibt sich folgende Situation:
Die durch das Gesetz über die Zusammen-
führung der Prüfungsorganisationen der 
Finanzverwaltung und der Sozialversiche-
rung (ZPFSG) und das Bundesgesetz über 
die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und 
Beiträge (PLABG) beschlossene Zuweisung 
der Prüfdienstes der ÖGK in die PLB wurde 
mit Beginn des Jahres umgesetzt und bleibt 
nun bis zum 30.6.2020 bestehen.
Dabei handelt es sich allerdings nur um eine 
formale Zuweisung, d.h. es findet weder or-
ganisatorisch noch personell eine tatsächli-
che Zusammenführung statt, lediglich der 

Auftritt nach Außen wird einheitlich als 
PLB der Finanz stattfinden.
Mit 1.7.2020 werden die Prüfer und Prü-
ferinnen der Sozialversicherung wieder 
offiziell als Prüfer der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK) auftreten.

Offiziell wird die PLB in der ersten Jahres-
hälfte 2020 alle lohnabhängigen Abgaben 
(LSt, KommSt und SV-Beiträge) gemein-
sam prüfen, in der Praxis werden aber die 
bisherigen fachlichen Zuständigkeiten be-
stehen bleiben.

Mit 1.7.2020 wird der PLB voraussichtlich 
auch offiziell nur mehr Kommunal- und 
Lohnsteuer prüfen und der Prüfdienst der 
ÖGK die SV-Beiträge.

Nach der Organisationsumstellung im 
Bereich der Krankenkassen ist nun die 
Finanzverwaltung an der Reihe. 

Neue Finanzamts-
Organisation 
ab 2020

Es wurden völlig neue Organisationsstrukturen beschlos-
sen, die im Jahr 2020 in Kraft treten werden. Für den 
einzelnen Steuerpflichtigen sollen 

sich dadurch Verbesserungen im alltäg-
lichen Behördenkontakt ergeben und die 
Verfahren beschleunigt werden.

Finanzverwaltung
Derzeit gibt es in Österreich 40 Finan-
zämter und 9 Zollämter sowie besondere 
Organisationseinheiten wie Steuer- und 
Zollkoordination, Großbetriebsprüfung, 
Finanzpolizei und Steuerfahndung. Ab 
1.7.2020 wird diese Struktur völlig neu 
aufgestellt. 

Finanzamt Österreich
Das Finanzamt Österreich hat eine umfas-
sende Zuständigkeit für alle Aufgaben, die nicht einer anderen 
Abgabenbehörde übertragen sind. Das betrifft alle mit der Er-

hebung von Abgaben (zB. ESt, USt, KöSt, aber auch Gebühren 
und Verkehrssteuern, Einheitsbewertung) zusammenhängenden 

Aufgaben. Die Organisationseinheiten der 
bisherigen Finanzämter werden künftig als 
Dienststellen des Finanzamtes Österreich 
fungieren. Da die örtliche Zuständigkeit 
aufgrund des einheitlichen Finanzamtes 
Österreich wegfällt, können zukünftig 
Anträge oder Steuererklärungen bei jeder 
beliebigen Dienststelle eingereicht werden. 

Für große Unternehmen (Umsatzschwelle 
von € 10 Mio. Banken/Versicherungen, 
Privatstiftungen etc.) ist künftig das neue 
Finanzamt für Großbetriebe zuständig. Das 
Amt für Betrugsbekämpfung wird österrei-
chweit für das gesamte Bundesgebiet tätig 
werden und umfasst die Geschäftsbereiche 

Finanzstrafsachen, Finanzpolizei, Steuerfahndung und Zentral-
stelle Internationale Zusammenarbeit.

©Olivier Le Moal – istockphoto.com

6 Schlack & Partner

Durch die Novellierung besteht die 
Bundesfinanzverwaltung dann aus 
1. den Abgabenbehörden des Bundes

– dem Bundesminister für Finanzen
– dem Finanzamt Österreich 
– dem Finanzamt für Großbetriebe und
– dem Zollamt Österreich

2. dem Amt für Betrugsbekämpfung 
und 
3. dem Prüfdienst für lohn abhängige 

Abgaben und Beiträge
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Übergangsbestimmungen 
zum Pkw-Sachbezug 

Wie wirkt sich die Umstellung der Messverfahren (WLTP) 
bei Pkw auf die Sachbezugswerte aus?

©Stadtratte  – istockphoto.com
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Sachbezüge sind Sachleistungen, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt gewährt. Diese 
Sachleistungen unterliegen den Lohnabgaben. 

Wird ein arbeitgebereigener Dienstwagen dem Mitarbeiter zur 
privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, ist hierfür ein Sachbezug 
anzusetzen. Die Höhe des Sachbezuges für die Privatnutzung 
eines Dienstfahrzeuges hängt von den Anschaffungskosten und 
vom Emissionswert im Kalenderjahr der erstmaligen Zulassung 
des betreffenden Fahrzeuges ab. Ob der Sachbezug 0%, 1,5% 
oder 2% von den Anschaffungskosten beträgt, ist anhand des für 
das Jahr der Anschaffung geltenden CO2-Emissionswertes iSd 
Sachbezugswerteverordnung zu beurteilen.

Durch die Einführung des neuen WLTP-Messverfahrens zur Er-
mittlung des CO2-Emissionswertes von Fahrzeugen liegen zumeist 
höhere CO2-Emissionswerte vor. Um den neuen Messverfahren 
gerecht zu werden, werden die vorgesehenen CO2-Grenzwerte 
in der Sachbezugswerteverordnung für die Privatnutzung von 
Firmen-PKW angehoben. 

Da die Einspeisung der nach WLTP-Verfahren ermittelten CO2-
Emissionswerte in die Genehmigungs- beziehungsweise Zulas-
sungsdatenbank erst mit 31. März 2020 finalisiert werden kann, 
gilt lt BMF hinsichtlich der Ermittlung des Sachbezugswertes im 
Jahr 2020 Folgendes.

Erstzulassung des Pkw bis zum 31. März 2020
Die für das Jahr 2019 geltende Übergangsregelung ist weiter-

hin anzuwenden. Für Anschaffungen ab 1. Jänner 2020 ist auf 
die CO2-Emissionswert-Grenze von 118 Gramm pro Kilometer 
entsprechend der bisherigen Regelung der Sachbezugswertever-
ordnung (BGBl. II Nr. 395/2015) ab- zustellen. 

Erstzulassung des Pkw ab 1. April 2020 und der WLTP- Emis-
sionswert ist im Typen- beziehungsweise Zulassungsschein 
ausgewiesen
Es ist die CO2-Emissionswert-Grenze entsprechend der Neure-
gelung der Sachbezugswerteverordnung (BGBl. II Nr. 314/2019) 
heranzuziehen. Die CO2-Emissionswert-Grenze für das Jahr 2020 
beträgt 141 Gramm pro Kilometer. 

Erstzulassung des Pkw ab 1. April 2020 und der WLTP- Emis-
sionswert ist im Typen- beziehungsweise Zulassungsschein 
NICHT ausgewiesen
Dies kann ausnahmsweise – zum Beispiel bei auslaufenden Serien 
– der Fall sein. In diesen Fällen ist unbefristet auf die CO2-Emis-
sionswert-Grenze von 118 Gramm pro Kilometer entsprechend 
der bisherigen Regelung der Sachbezugswerteverordnung (BGBl. 
II Nr. 395/2015) abzustellen. 

Vorführwagen
Bei Vorführkraftwagen sind ab 1.1.2020 die um 15 % erhöhten 
tatsächlichen Anschaffungskosten zuzüglich Umsatzsteuer und 
Normverbrauchsabgaben als Anschaffungskosten für die Berech-
nung des Sachbezugs anzusetzen.
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Bei der Werbeabgabe wurden Vorteile für Unternehmen beschlossen, deren werbeabga-
benpflichtige Entgelte € 10.000 pro Jahr nicht übersteigen. Unternehmen, deren werbe-
abgabenpflichtige Umsätze diesen Wert insbesondere unterjährig übersteigen, müssen 

hingegen mit einem höheren Verwaltungsaufwand rechnen.

Änderungen bei der Werbeabgabe 
ab 1. Jänner 2020

Der Werbeabgabe unterliegen Wer-
beleistungen, soweit sie im Inland 
gegen Entgelt erbracht werden. Die 

Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe ist 
das umsatzsteuerrechtliche Entgelt, das dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt wird. Die 
Abgabe beträgt 5% der Bemessungsgrundla-
ge. Grundsätzlich sind alle Werbeleister zur 
Abfuhr der Werbeabgabe verpflichtet - auch 
Vereine sind werbeabgabenpflichtig! Hier 
gibt es aber bestimmte Ausnahmen.

Als Werbeleistungen gelten:
1. die Veröffentlichung von Werbeein-

schaltungen in Druckwerken im Sinne 
des Mediengesetzes,

2.  die Veröffentlichung von Werbeeinschal-
tungen in Hörfunk und Fernsehen sowie

3.  die Duldung der Benützung von Flächen 
und Räumen zur Verbreitung von Wer-
bebotschaften.

Nicht der Werbeabgabe unterliegt die Wer-
bung im Internet. Allerdings werden On-
linewerbeleistungen ab 1.1.2020 aufgrund 
des neuen Digitalsteuergesetzes 2020 mit 
5% Digitalsteuer belastet. Siehe Seite 9.

Berechnung, Fälligkeit und 
Entrichtung
Der Unternehmer hat die Werbeabgabe 
selbst zu berechnen und bis zum 15. des 
zweitfolgenden Monats nach Entstehen des 
Abgabenanspruches zu entrichten, wobei 
bisher nur Beträge unter € 50 nicht abzu-
führen waren. 

Ab 1.1.2020 muss eine monatliche Ent-
richtung der Werbeabgabe erst erfolgen, 
wenn die Summe der abgabepflichtigen 
Entgelte im Veranlagungszeitraum (Ka-
lenderjahr oder Wirtschaftsjahr) € 10.000 
erreicht. Wird diese Freigrenze unterjäh-
rig überschritten, ist die Entrichtung der 
Werbeabgabe für vorangegangene Monate 
nachzuholen.

Beispiel: Im April werden in diesem Jahr 
erstmalig werbeabgabepflichtige Entgelte 
von € 5.000 vereinnahmt. Es wird keine 
Werbeabgabe fällig. Im Juni werden wer-
beabgabepflichtige Entgelte von € 6.000 
vereinnahmt. Es ist Werbeabgabe für ins-
gesamt € 11.000 (Monat April + Monat 
Juni) zu entrichten.

Jahres-Veranlagung
Drei Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres hat der Unternehmer auf elektro-
nischem Wege eine Jahresabgabener-
klärung für das vorangegangene Jahr zu 
übermitteln. Solange in einem Veranla-
gungszeitraum die Summe der abgabe-
pflichtigen Entgelte für Werbeleistungen 
den Betrag von € 10.000 nicht übersteigt, 
sind diese Werbeleistungen von der Wer-
beabgabe befreit und es entfällt die Ver-
pflichtung zur Einreichung einer Jahres-
abgabenerklärung.

TIPP
Die werbeabgabepflichtigen Entgelte 
sind stets evident zu halten, um das 
Überschreiten der Freigrenze überprü-
fen zu können. Weiters sollte von Beginn 
an Werbeabgabe an den Kunden ver-
rechnet werden, auch wenn diese we-
gen Unterschreitens der Jahresgrenze 
schlussendlich nicht an das Finanzamt 
abgeführt werden muss.

AKTUELL

©skynesher  – istockphoto.com
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AKTUELL

Digitalsteuergesetz 2020 
besteuert Onlinewerbung

Zielsetzung dabei ist es, Onlinewer-
bung, welche sich an inländische 
Nutzer richtet, unter bestimmten 

Voraussetzungen zu besteuern. 
Hintergrund dafür ist mitunter, dass auslän-
dische Unternehmen durch Onlinewerbung 
i.S.d. Verkaufs von Online-Werbeflächen 
bisher regelmäßig keine Betriebsstätte be-
gründen und somit trotz Wertschöpfung in 
Österreich keine Steuern zahlen müssen.

Was fällt unter die Digitalsteuer?
Der Anwendungsbereich der Digitalsteu-
er ist auch nach dem Ausschlussprinzip 
definiert, indem Werbeleistungen, die der 
Werbeabgabe unterliegen, nicht unter die 
Digitalsteuer fallen - ebenso wenig wie 
die Lieferung digitaler Inhalte (z.B. Soft-
ware oder Streaming) oder der klassische 
E-Commerce (online abgewickelte Ein-
zelhandelsaktivitäten). Hingegen sollen 
entgeltliche Onlinewerbeleistungen be-
steuert werden, sofern sie im Inland er-
bracht werden - Empfang mittels Handy, 
Tablet, Computer usw. mit inländischer 
IP-Adresse vorausgesetzt - und sie sich 
ihrem Inhalt und ihrer Gestaltung nach 
(auch) an inländische Nutzer richten. Ein 

typischer Anwendungsbereich der Digi-
talsteuer sind demnach Bannerwerbung 
oder Suchmaschinenwerbung. Eine wei-
tere wichtige Voraussetzung dabei ist, dass 
die Onlinewerbung für den inländischen 
Nutzer individualisiert ist oder es sich um 
eine entsprechende Bannerwerbung handelt 
(z.B. ein Österreich-Banner auf einer aus-
ländischen Homepage). Keine Digitalsteuer 
fällt hingegen an, wenn ein österreichischer 
Nutzer sich im Ausland über WLAN ver-
bindet und Werbung konsumiert - es man-
gelt dann an der inländischen IP-Adresse.

Wer muss Digitalsteuer bezahlen?
Aller Voraussicht nach ist der Kreis der 
von der Digitalsteuer erfassten Unterneh-
men überschaubar gehalten. Die in Frage 
kommenden Unternehmen müssen näm-
lich nicht nur Onlinewerbeleistungen ge-
gen Entgelt erbringen oder dazu beitragen, 
sondern innerhalb eines Wirtschaftsjahres 
auch einen weltweiten Umsatz von min-
destens € 750 Mio. bei multinationalen 
Konzernen ist auf den Konzernumsatz ab-
zustellen) und in Österreich einen Umsatz 
von zumindest € 25 Mio. aus der Durch-
führung von Onlinewerbung erzielen. 

Wie hoch ist der Steuersatz?
Der Digitalsteuersatz beträgt 5% auf das 
Entgelt an den Onlinewerbeleister, wobei 
Ausgaben für Vorleistungen anderer On-
linewerbeleister - soweit sie sich nicht im 
Konzern befinden - die Bemessungsgrund-
lage für die Digitalsteuer verringern. Die 
Ansässigkeit des Unternehmens für Kör-
perschaftsteuerzwecke ist übrigens für die 
Digitalsteuer unerheblich.

Im Rahmen des Abgabenänderungsgesetzes 2020 wurde auch das Digitalsteuergesetz 
2020 beschlossen, das mit 1. Jänner 2020 in Österreich in Kraft getreten ist. 

FAZIT
Das Thema der Besteuerung von On-
linewerbung dürfte auch in Zukunft 
spannend bleiben. Neben technischen 
Entwicklungen und Wachstumsszena-
rien dieses Geschäftsfeldes könnte die 
neue Digitalsteuer allerdings aus Sicht 
des EU-Beihilfenrechts problematisch 
sein. Aufgrund des sehr hohen Schwel-
lenwertes könnte nämlich nach gemein-
schaftsrechtlichem Verständnis eine 
indirekte Beihilfe vorliegen, da viele 
kleine und mittlere Medienunternehmen 
von der österreichischen Digitalsteuer 
ausgenommen sind.

©ViewApart – istockphoto.com
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Verkauf eines Kundenstocks  
umsatzsteuerpflichtig?

So sind z.B. Umsätze von Ärzten aus Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin und Umsätze aus der Tätigkeit als 
Versicherungsvertreter von der Umsatzsteuer unecht befreit. 

Unecht steuerbefreit bedeutet, dass für die getätigten Umsätze keine 
Umsatzsteuer zu verrechnen ist, jedoch die mit diesen befreiten 
Umsätzen in Zusammenhang stehenden Vorsteuerbeträge auch 
nicht abgezogen werden dürfen.

Darüber hinaus ist auch die Lieferung von Gegenständen durch 
einen Arzt oder Versicherungsvertreter von der Umsatzsteuer 
befreit, wenn dieser bei der Anschaffung des Gegenstandes kei-
nen Vorsteuerabzug vornehmen konnte und die Gegenstände 
ausschließlich für unecht steuerbefreite Tätigkeiten verwendet hat.

Gedacht ist bei dieser Bestimmung an Fälle, in denen der Un-
ternehmer Gegenstände für Zwecke einer (unecht) steuerfreien 
Tätigkeit erworben hat, daher vom Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen war und die Weiterlieferung dieser Gegenstände ohne diese 
Befreiungsbestimmung der Umsatzsteuer unterliegen würde. 

Ansicht der Finanz
Unter diese Bestimmung fällt nach Ansicht der Finanzverwaltung 
der Verkauf eines Kundenstocks und führt folgendes Beispiel 
dazu an:

Beispiel: Ein Versicherungsvertreter, dessen Umsätze von der 
Umsatzsteuer unecht befreit sind, stellt seine Tätigkeit ein und 
veräußert seinen Kundenstock. Die Lieferung des Kundenstockes 
ist steuerfrei. 

Verwaltungsgerichtshof widerspricht der Finanz
Der VwGH widerspricht dieser Ansicht jedoch und führt aus, 
dass die Übertragung eines Kundenstockes eine sonstige Lei-
stung und keine Lieferung darstellt. Gemäß einer Entscheidung 
des Bundesfinanzgerichts ist die oben angeführte Befreiungsbe-
stimmung allerdings nur bei Lieferungen und nicht bei sonstigen 
Leistungen anwendbar. Somit unterliegt der Verkauf des Kunden-
stockes als sonstige Leistung der Umsatzsteuer. Verkauft nun der 
Versicherungsvertreter seinen Kundenstock um € 100.000 ohne 
Umsatzsteuer, so kommt es zu einer Umsatzsteuernachzahlung 
von € 20.000.

Hinweis
Der Käufer (z.B. ebenfalls ein Versicherungsmakler oder Arzt) 
ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt, da dieser steuerfreie Umsätze 
ausführt. Somit erhöhen sich die Anschaffungskosten für den 
Kundenstock!

UMSATZSTEUER

FAZIT
Eine Betriebsaufgabe bzw. -übergabe ist 
in der Praxis ein komplexer Sachverhalt 
der sich nicht nur auf die umsatzsteuer-
liche Behandlung des Verkaufs des Kun-
denstocks beschränkt. Deshalb sollte 
diese im Einzelfall steuerrechtlich genau 
geprüft werden. Wir stehen Ihnen dabei 
gerne zur Verfügung

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschied, dass der Verkauf eines Kundenstocks 
eine sonstige Leistung und keine Lieferung ist. Das widerspricht der Ansicht der Finanz 
und kann umsatzsteuerliche Konsequenzen für den Veräußerer und finanzielle Nachteile 
für den Erwerber haben.

©kzenon   – istockphoto.com
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Über- und Doppelzahlungen 
in der Umsatzsteuer

Wird von einem Kunden eine 
Rechnung irrtümlicherweise 
doppelt überwiesen oder wird 
vom Kunden versehentlich zu 
viel bezahlt, stellt sich in der 
Umsatzsteuer die Frage, ob 
diese Über- bzw. Doppelzah-
lungen der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen sind. 

Im konkreten Fall hatte ein Steuerpflich-
tiger Doppelzahlungen nach Ablauf von 
zwölf Monaten über das „Ertragskonto 

0%“ ausgebucht und dies damit begründet, 
dass zwischen der Doppelzahlung und der 
erbrachten Leistung keine unmittelbare Ver-
knüpfung bestehe. Gemäß EuGH-Rechtspre-
chung sei jedoch ein wechselseitiger final 
verknüpfter Leistungsaustausch eine zwin-
gende Bedingung für die Festsetzung von 
Umsatzsteuer („do ut des - Prinzip).

VwGH-Entscheidung – Irrtum und USt-
Pflicht bis? 
Der VwGH (GZ Ro 2018/15/0013 vom 
24.10.2019) hielt hingegen fest, dass der 
österreichische Entgeltbegriff in der Um-
satzsteuer gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 UStG 
explizit auch freiwillige Zahlungen er-
fassen kann. Gemäß dem Grundsatz des 
Leistungsprinzips können (allerdings) nur 
jene Zahlungen Entgeltbestandteil sein, 
die der Leistungsempfänger (nicht bloß 
irrtümlich) zur Erlangung einer anderen 
Leistung tätigt. 

Der VwGH sieht in einer aufrechten Kun-
denbeziehung die Doppelzahlung in einem 
unmittelbaren Zusammenhang zur Lei-
stung, weil der Kunde seine vermeintliche 
Kaufpreisschuld tilgen will. Solange also 
die irrtümliche Doppel- oder Überzahlung 
nicht aufgeklärt und deshalb nicht zurück-
gezahlt wird, handelt es sich um eine um-
satzsteuerliche Gegenleistung. 

Was ist USt-Bemessungsgrundlage?
Auch der Wortlaut des Art. 73 der Mehr-
wertsteuerrichtlinie spricht für die gegen-
ständliche Auffassung, wonach zur Bemes-
sungsgrundlage alles gehört, was den Wert 
der Gegenleistung bildet, die der Lieferer 
oder Dienstleistende für diese Umsätze 

vom Abnehmer oder Dienstleistungsemp-
fänger „erhält oder erhalten soll“. Demnach 
ist auch bei Entgelten, die unter oder über 
einem marktkonformen Preis liegen, ein 
umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch an-
zunehmen. Durch diese Argumentation 
gestützt subsumierte der Gerichtshof die 
Doppelzahlungen unter den Entgeltbegriff 
im österreichischen Umsatzsteuergesetz 
und stellte einen steuerbaren Umsatz fest, 
welcher im vorliegenden Fall 20% USt zu 
unterwerfen ist. 

Entdeckung des Irrtums - Gutschrift 
- was nun?
Wird der Irrtum der Doppelzahlung ent-
deckt und eine Gutschrift an den Kunden 
ausgestellt, führt diese Gutschrift erst dann 
zu einer Änderung der Bemessungsgrund-
lage nach § 16 UStG, wenn der Kunde über 
die Gutschrift durch Auszahlung oder an-
derweitig verfügt hat.

Fallkonstellationen
Abhängig von der Art des Irrtums der Fehl-
überweisung und einer allfälligen Aufklä-
rung können sich grundsätzlich folgende 
Fallkonstellationen ergeben:
•  Irrtümliche Doppel- oder Überzahlung 

bei aufrechter Kundenbeziehung ohne 
Rückzahlung mangels Aufklärung: Die 
Doppel- oder Überzahlung wird als Ge-
genleistung für eine erbrachte Leistung 
bezahlt. Solange der Irrtum nicht auf-
gedeckt wird, ist die Zahlung Teil des 
Entgelts und somit steuerbar.

•  Irrtümliche Doppel- oder Überzahlung 
bei aufrechter Kundenbeziehung mit 
Rückzahlung nach Aufklärung: Zunächst 
findet ein umsatzsteuerbarer Vorgang 
statt. Im Monat der Rückzahlung kann 
das Entgelt nach § 16 UStG berichtigt 
werden und die bereits abgeführte Um-
satzsteuer zurückgeholt werden. Sofern 
trotz Aufklärung keine Rückzahlung 
erfolgt oder erfolgen kann, liegt man-
gels Rückzahlung keine Änderung der 
Bemessungsgrundlage vor.

•  Fehlüberweisung ohne Leistung: Über-
weist der Kunde das Geld irrtümlicher-
weise an einen Dritten, entsteht beim 
(fremden) Dritten mangels Zusammen-
hangs von Entgelt und Leistung kein 
steuerbarer Umsatz.

UMSATZSTEUER

Das kann digitale Buchhaltung  
und KI?
Klingt kompliziert? Ist es auch! All 
die o.a. Sachverhalte müssen in der 
laufenden Buchhaltung ab- und auf-
geklärt werden – geht es in der FiBu 
doch (mitunter) um die Ermittlung der 
Umsatzsteuer! Wie in Zukunft die KI 
(Künstliche Intelligenz) im Rahmen der 
digitalen Buchführung damit umgehen 
wird ist fraglich – von wegen … der 
Beruf „BuchhalterIn“ wird durch die 
Digitalisierung aussterben. Der Beruf 
wird sich wandeln, doch steuerliche Ex-
pertise wird immer gefragt sein!

©urbazon – istockphoto.com
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Erkennen von 
umsatzsteuerlichen 

Reihengeschäften

UMSATZSTEUER
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Werden Waren grenzüberschrei-
tend von einem Staat in einen 
anderen Staat geliefert und 

sind daran mehrere, in unterschiedlichen 
Staaten ansässige Unternehmer beteiligt 
(Reihengeschäft), dann kann es aus um-
satzsteuerlicher Sicht für den an diesem 
Umsatzgeschäft beteiligten österreichi-
schen Unternehmer zu zusätzlichen steu-
erlichen Verpflichtungen kommen.

Bei derartigen umsatzsteuerlichen Rei-
hengeschäften ist der österreichische 
Unternehmer unter Umständen dazu 
verpflichtet, sich auch im Ausland für 
umsatzsteuerliche Zwecke registrieren 
zu lassen.

Bewegte Lieferung und 
ruhende Lieferung
Umsatzsteuerliche Reihengeschäfte liegen 
vor, wenn Umsatzgeschäfte von mehreren 
Unternehmern über denselben Gegenstand 
abgeschlossen werden und die Waren im 
Rahmen der Beförderung oder Versen-
dung unmittelbar vom ersten Unternehmer 
an den letzten Abnehmer gelangen. 

Zur Bestimmung des jeweiligen Liefer-
ortes (und damit zur Bestimmung, in wel-
chem Land die Lieferung der Umsatzsteu-
er unterliegt) muss zunächst festgestellt 
werden, welcher Lieferung (Rechnung) 
in der Reihe die Warenbewegung zuzu-

ordnen ist. Diese Lieferung wird als soge-
nannte "bewegte Lieferung" bezeichnet. 
Bei allen anderen Umsatzgeschäften in 
der Reihe liegt jeweils eine sogenannte 
„ruhende Lieferung“ vor. Die Zuordnung 
der bewegten Lieferung insbesondere hin-
sichtlich eines Zwischenhändlers ist seit 
dem 1.1.2020 im Gesetz klar geregelt.

Beispiel: Ein Schweizer Unternehmer 
bestellt bei einem österreichischen Liefe-
ranten eine Maschine. Der österreichische 
Unternehmer bestellt die Maschine wie-
derum beim italienischen Großhändler. 
Der österreichische Lieferant beauftragt 
einen Spediteur, der die Maschine direkt 
von Italien in die Schweiz befördert. Die 
Maschine wird somit auf Rechnung des 
österreichischen Zwischenhändlers ver-
sendet. Er trägt die Gefahr für den zu-
fälligen Untergang der Maschine beim 
Transport (Lieferung frei Haus).

Da aufgrund der Gefahrentragung die 
Warenbeförderung auf Rechnung des 
österreichischen Lieferanten erfolgt, ist 
diesem die Versendung zuzuschreiben. 
Der österreichische Unternehmer ist 
somit Zwischenhändler. Da er dem ita-
lienischen Großhändler allerdings keine 
italienische UID-Nummer mitgeteilt hat, 
ist die bewegte Lieferung die Lieferung 
des italienischen Unternehmers an den 
österreichischen Unternehmer. Der Lie-

ferort für die Lieferung des österreichi-
schen Zwischenhändlers an das Schweizer 
Empfängerunternehmen stellt die ruhende 
Lieferung dar. Der Lieferort für diese Lie-
ferung liegt in der Schweiz. Aus österrei-
chischer Sicht liegt daher eine steuerbare 
Lieferung in der Schweiz vor.

Im Hinblick auf die Rechnungsausstel-
lung, die Höhe des Steuersatzes und 
mögliche Umsatzsteuerbefreiungen sind 
daher Schweizer Rechtsvorschriften anzu-
wenden. Der österreichische Unternehmer 
muss sich zudem in der Schweiz für um-
satzsteuerliche Zwecke registrieren lassen 
und dort neben monatlichen Umsatzsteu-
ervoranmeldungen auch eine Umsatzsteu-
erjahreserklärung (gegebenenfalls über 
einen lokalen Fiskalvertreter) abgeben.

Vorsicht bei grenzüberschreitenden 
Warenlieferungen
Teilt der österreichische Zwischenhändler 
gegenüber dem italienischen Unternehmer 
hingegen seine (gegebenenfalls vorhan-
dene) italienische UID-Nummer mit, so 
findet seit dem 1.1.2020 die bewegte Lie-
ferung zwischen dem österreichischen Un-
ternehmer und dem Schweizer Empfänger 
statt. Der Lieferort ist in Italien, sodass die 
Lieferung durch den Österreicher nach 
italienischem Recht zu beurteilen ist. Eine 
zusätzliche Registrierung in der Schweiz 
ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Umsatzsteuerliche Reihengeschäfte richtig zu beurteilen, ist nicht einfach. Die Zuord-
nung der bewegten Lieferung hinsichtlich eines Zwischenhändlers ist seit dem 1.1.2020 
im Gesetz klar geregelt. Kompliziert bleibt es dennoch!

UMSATZSTEUER

FAZIT
Bei grenzüberschreitenden Warenlie-
ferungen ist aus umsatzsteuerlicher 
Sicht jedenfalls Vorsicht geboten, um 
mögliche Pflichten aufgrund eines Rei-
hengeschäfts rechtzeitig zu erkennen 
und damit nachteilige umsatzsteuerliche 
Konsequenzen zu vermeiden. 

©Milos-Muller – istockphoto.com
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Abverkauf von Immobilien 
nach baulichen Umgestal-
tungsmaßnahmen

Unlängst hat der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) in einem Er-
kenntnis erneut Aussagen zu di-

versen Abgrenzungskriterien getroffen. Der 
planmäßige Abverkauf von Immobilien 
nach baulichen Umgestaltungsmaßnahmen 
begründet regelmäßig einen gewerblichen 
Grundstückshandel, wobei der VwGH dazu 
im Detail festhält: 

1. Bereits bei einer geringen Anzahl von 
Objekten kann eine gewerbliche Tätig-
keit entstehen, wenn der Steuerpflich-
tige Grundstücke erwirbt, um diese zu 
bebauen und sie in nahem zeitlichem 
Zusammenhang wieder veräußert. 

2. Neben der Anzahl der veräußerten Ob-
jekte ist dabei auf den Zeitraum zwi-
schen Erwerbs- und Veräußerungsvor-
gängen Bedacht zu nehmen, weil der 
Ankauf von Grundstücken mit der Ab-
sicht, diese möglichst kurzfristig nach 
Erwerb und Fertigstellung von Gebäu-
den wieder zu veräußern, für eine ge-
werbliche Tätigkeit spricht. Dies insbe-
sondere dann, wenn der Steuerpflichtige 
werbend nach außen hin auftritt.

3. Ein gewerblicher Grundstückshan-
del kann auch dann vorliegen, wenn 
erst aufgrund eines später gefassten 
Willensentschlusses der planmäßige 
Abverkauf der Immobilien umgesetzt 
wird. Es kommt somit nicht zwingend 
auf die ursprüngliche Absicht des Steu-
erpflichtigen im Zeitpunkt des Erwerbes 
der Liegenschaften an. 

Für die Qualifikation von Grundstücks-
verkäufen als gewerblichen Grund-
stückshandel muss die notwendige 
Veräußerungsabsicht daher nicht bereits 
im Zeitpunkt des Grundstückserwerbs 
gegeben sein, sondern kann auch noch 
zu einem späteren Zeitpunkt entstehen.

4. Nicht nur bei einem planmäßigen Ver-
kauf der gesamten Immobilie liegt 
gewerblicher Grundstückhandels vor, 
sondern auch, wenn etwa bei einem 
Mehrfamilienhaus drei von sechs Ei-
gentumswohnungen verkauft werden, 
insbesondere, wenn der Plan des Steu-
erpflichtigen von vornherein darauf 
gerichtet ist, einen Teil der Eigentums-
wohnungen zu verkaufen. 

5. Auch die Finanzierung der Bauvorhaben 
auf den zu veräußernden Grundstücken 
ohne Einsatz von Fremdmitteln schließt 
das Vorliegen gewerblicher Einkünfte 
nicht aus, weil die Finanzierung von 
Grundstückskäufen mit Eigenkapital 
lediglich ein Indiz dafür darstellt, dass 
die Vermögensnutzung im Vordergrund 
steht. Vor allem, wenn der erzielte Ver-
äußerungserlös für den Erwerb weiterer 
Grundstücke verwendet werden soll, 
stellt dies wiederum ein Indiz für einen 
gewerblichen Grundstückshandel dar.

Beim Verkauf von Grundstücken ist aus steuerlicher Sicht 
relevant, ob „private Grundstücksveräußerungen“ vorlie-
gen, auf die die 30%ige Immo-ESt anzuwenden ist, oder 
ob gewerbliche Einkünfte erzielt werden, die mit dem bis 
zu 55%igen Einkommensteuertarif zu besteuern sind. 

FAZIT
Die Grenzen zwischen bloß gelegent-
lichen Immobilienveräußerungen und 
gewerblichem Grundstückshandel 
sind fließend, wobei die Abgrenzung 
in der Praxis oftmals Fragen aufwirft. 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen 
ertragsteuerlichen Konsequenzen ist 
eine fachkundige Beratung jedenfalls 
zu empfehlen. Diese sollte auch früh-
zeitig in Anspruch genommen werden. 
Wir unterstützen Sie dabei gerne!

©Sundaemorning  – istockphoto.com
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Fremdwährungskursverluste bei 
privaten Grundstücksveräußerungen

Ein Kursverlust aus einem Fremdwährungskredit für die Anschaffung einer vermieteten 
Eigentumswohnung kann selbst bei Regelbesteuerung nicht geltend gemacht werden.

Die Veräußerung von Grundstücken 
unterliegt der Immobilienertrag-
steuer (ImmoESt). Für Zwecke der 

ImmoESt sind unter dem Begriff „Grund-
stück“ Grund und Boden samt Gebäude, Ei-
gentumswohnungen und grundstücksgleiche 
Rechte zu verstehen.
 
Einkünfte aus der Veräußerung von Grund-
stücken unterliegen grundsätzlich bzw. mit 
Ausnahmen einem besonderen Steuersatz 
von 30 %. Anstelle des besonderen Steuer-
satzes von 30 % kann die Anwendung des 
allgemeinen progressiven Steuertarifes be-
antragt werden (Regelbesteuerungsoption). 
Dies bewirkt, dass positive Einkünfte aus 
Grundstücksveräußerungen in den Gesamt-
betrag der Einkünfte einzubeziehen sind 
und dem allgemeinen Steuertarif unterlie-
gen. Unterliegen nun die Einkünfte aus der 

Grundstücksveräußerung dem progressiven 
Einkommensteuertarif ist auch der Abzug 
von Werbungskosten zulässig.

VwGH: Werbungskosten ja, aber kein 
Abzug von Kursverlusten
Werbungskosten sind Ausgaben, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer 
nichtselbständigen Tätigkeit (z.B. Vermie-
tung einer Eigentumswohnung) stehen. So 
sind etwa Schuldzinsen, soweit sie mit einer 
Einkunftsart im wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehen, abzugsfähig.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ent-
schied, dass realisierte Kursverluste aus 
einem Fremdwährungskredit, der seiner-
zeit für die Anschaffung einer vermieteten 
Eigentumswohnung aufgenommen wur-
de, keinen unmittelbaren wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit der Veräußerung der 
Liegenschaft aufweisen. Somit kann der 
realisierte Kursverlust selbst bei der Option 
zur Regelbesteuerung nicht steuermindernd 
geltend gemacht werden.
 
Der Vorteil der Regelbesteuerungsoption 
liegt neben der Abzugsfähigkeit von Wer-
bungskosten allerdings auch darin, dass 
ein Ausgleich anderer negativer Einkünfte 
(z.B. Einkünfte aus Gewerbetrieb) mit po-
sitiven Einkünften aus Grundstücksveräu-
ßerungen möglich wird. 

Sollten Sie darüber nachdenken eine Im-
mobilie zu veräußern, unterstützen wir Sie 
gerne, um eine steueroptimale Lösung für 
Sie zu finden.

©peshkov – istockphoto.com
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Das eigene Haus, die eigene 
Wohnung oder ein Ferien-
haus zu vermieten, ist für 

viele ein lukratives Zubrot 
geworden. In den letzten 

Jahren wurden internationa-
le Vermietungsportale, Web-

seiten oder elektronische 
Marktplätze immer beliebter, 

um Mieter oder Interessen-
ten für die eigene Immobilie 

zu finden.

Achtung bei der 
Vermietung über 
Online-Plattformen

Manchmal wird dabei jedoch über-
sehen, dass diese Einkünfte aus 
der Vermietung und Verpachtung 

beim Finanzamt erklärt werden müssen. Die 
Einkünfte unterliegen grundsätzlich einer-
seits der Einkommensteuer und andererseits 
der Umsatzsteuer. Zusätzlich können kom-
munale Abgaben wie die Ortstaxe fällig 
werden. 

Finanz ist wachsam
Durch die jüngste Gesetzgebung (Ab-
gabenänderungsgesetz 2020) richtet die 
österreichische Finanzverwaltung ihre 
Aufmerksamkeit nunmehr besonders auf 
diese „Geschäftsmodelle“. Im Zuge des 
neuen Gesetzes wurden Betreiber von 
Portalen, Webseiten und elektronischen 
Marktplätzen verpflichtet, gewisse Infor-
mationen über die vermittelten Umsätze 
aufzeichnen und an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln.

Dabei sind laut Auskunft des BMF fol-
gende Informationen aufzuzeichnen und 
zu übermitteln:
•  Name, Postadresse, E-Mail, Webseite 

und andere elektronische Adressen des 
Vermieters

•  UID-Nummer (sofern vorhanden)
•  Bankverbindung oder die Nummer eines 

virtuellen Kontos
•  eine Beschreibung der sonstigen Lei-

stung, Höhe des bezahlten Entgelts, In-
formation zur Ermittlung des Ortes der 
Vermietungsleistung, der Zeitpunkt, an 
dem die sonstige Leistung ausgeführt 
wird und falls verfügbar, eine damit zu-
sammenhängende einzigartige Transak-
tionsnummer

Darüber hinaus müssen Plattformbetreiber, 
welche die Vermietung von Grundstücken 

oder die Beherbergung in eingerichteten 
Wohn- und Schlafräumen unterstützen, die 
Postadresse aufzeichnen und auch bekannt-
geben, wie viele Personen übernachten bzw. 
wie viele Betten gebucht wurden. 

Vermittlungsportale haften für 
Umsatzsteuer
Sofern die Betreiber dieser Informations-
pflicht nicht nachkommen, haften sie für 
die Umsatzsteuer auf die vermittelten Um-
sätze. Nach derzeitigem Informationsstand 
ist davon auszugehen, dass sowohl natio-
nale als auch internationale Betreiber dieser 
Pflicht nachkommen werden.

Selbstanzeige als Ausweg?
Anhand der erhaltenen Informationen er-
hofft sich die Finanz ausreichende Grund-
lagen, um etwaigen Steuersündern auf die 
Schliche zu kommen. Wer nun Sorge vor 
diesem Informationsaustausch und den 
daraus resultierenden Konsequenzen hat, 
sollte sich frühestmöglich mit uns abstim-
men. Es gibt diverse Möglichkeiten, ein 
etwaiges Fehlverhalten der Vergangenheit 
zu korrigieren. Die wohl sicherste Mög-
lichkeit einer Korrektur der Vergangen-
heit ist eine Offenlegung des vergangenen 
Fehlverhaltens via Selbstanzeige. Sofern 
sämtliche Merkmale des Finanzstrafge-
setzes (rechtzeitig vor dem Entdecken der 
Tat, umfassende Offenlegung des Fehl-
verhaltens, Bezahlung der Steuerschuld, 
noch keine weitere Selbstanzeige für die 
betroffene Abgabenart und das betroffene 
Jahr) eingehalten werden, führt eine Selbst-
anzeige dazu, dass für Verfehlungen der 
Vergangenheit keine finanzstrafrechtlichen 
Konsequenzen drohen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen dabei 
gerne unterstützend zur Seite.

©piranka – istockphoto.com
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Bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien (z.B. Bürogebäude oder Kaufhäuser) emp-
fiehlt es sich, nicht nur wirtschaftliche und (gesellschafts-)rechtliche Aspekte zu berück-

sichtigen, sondern auch steuerliche Überlegungen anzustellen.

Rechtsformwahl bei der Vermietung 
von Gewerbeimmobilien

Bei der Beurteilung, welche Rechtsform aus steuerlicher Sicht 
optimal ist, sind eine Vielzahl an Entscheidungskriterien zu 
beachten. Ein Rechtsformvergleich im Vorfeld der geplanten 

Vermietungstätigkeit ist daher jedenfalls sinnvoll. 

Die Vermietung von Gewerbeimmobilien kann etwa von einer 
natürlichen Person (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), 
im Rahmen eines Einzelunternehmens bzw. einer Personengesell-
schaft (OG, KG, GmbH & Co KG) oder durch eine GmbH erfolgen.

Überblicksartig sollen im Folgenden einige wesentliche steuerliche 
Unterschiede bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien durch 
natürliche Personen (Vermietung und Verpachtung) einerseits und 
einer GmbH andererseits dargestellt werden:

Gewinnermittlung
Natürliche Person: Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten; Zufluss-Abfluss-Prinzip; keine Registrierkassen-
pflicht bei Barumsätzen.

GmbH: Verpflichtende Erstellung eines Jahresabschlusses samt 
Veröffentlichung im Firmenbuch; höhere administrative Kosten; 
Registrierkassenpflicht im Falle von Barumsätzen.

Verlustvortrag in Folgejahren
Natürliche Person: Kein Verlustvortrag möglich.
GmbH: Verluste können vorgetragen werden, wobei die 75%ige 
Verlustverrechnungsgrenze zu beachten ist.

Steuersatz
Natürliche Person: Bis zu 55%iger progressiver Einkommen-
steuersatz.
GmbH: 25% Körperschaftsteuer auf Ebene der GmbH; im Falle 
von Gewinnausschüttungen 27,5% Kapitalertragsteuer auf Ebene 
der natürlichen Person als Gesellschafter.

Laufende Besteuerung
Natürliche Person: Instandhaltungs- und Instandsetzungsauf-
wand sind Sofortaufwand (u.U. Option Verteilung über 15 Jahre); 
Herstellungsaufwand Abschreibung auf Restnutzungsdauer (u.U. 
Option Verteilung über 15 Jahre).
GmbH: Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand sind 
immer Sofortaufwand; Herstellungsaufwand Abschreibung auf 
Restnutzungsdauer.

Abschreibungssatz
Natürliche Person: Ohne Nachweis der Nutzungsdauer 1,5% p.a..
GmbH: 2,5% p.a..
 
Neben diesen auszugsweise dargestellten Unterschieden sind ins-
besondere im Hinblick auf andere typische Rechtsformen (Einzel-
unternehmen, KG, OG, GmbH & Co KG) noch zahlreiche weitere 
Unterschiede zu beachten, die im Einzelfall zu Vor- oder Nachtei-
len führen können. Bei der steueroptimalen Rechtsformwahl für 
die Vermietung Ihrer Gewerbeimmobilie beraten wir Sie gerne!

©TommL – istockphoto.com
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Das Gesetz sieht für Vereine eine zumindest jährliche Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer vor. 

Auch Vereine unterliegen 
dem WiEReG

Im Zuge der Einführung des WiEReG 
(Wirtschaftliche Eigentümer Regi-
stergesetz) waren Vereine von der 

erstmaligen Meldung der wirtschaftlichen 
Eigentümer in der Regel befreit, da die Da-
ten der im Vereinsregister eingetragenen 
organschaftlichen Vertreter des Vereins au-
tomatisiert in das Register der wirtschaft-
lichen Eigentümer übernommen wurden. 
Allerdings ist im Gesetz eine zumindest 
jährliche Überprüfung der wirtschaftlichen 
Eigentümer vorgesehen.
 
Zu überprüfen ist dabei, ob die an das Re-
gister gemeldeten wirtschaftlichen Eigen-
tümer noch aktuell sind oder ob sich beim 
Verein relevante Änderungen der Eigen-
tums- und Kontrollstruktur ergeben haben.

Aufgrund der im Vereinsrecht bestehen-
den Besonderheiten und der statutarischen 
Gestaltungsfreiheit ist die Feststellung des 
oder der wirtschaftlichen Eigentümer nicht 
immer einfach.

Ausschließlich natürliche Personen
Mit Inkrafttreten des WiEReG 2018 sind 
bestimmte inländische Rechtsträger zur 
Feststellung, Überprüfung und Meldung ih-
rer wirtschaftlichen Eigentümer an ein da-
für beim Finanzministerium geschaffenes 
„Wirtschaftliche Eigentümer Register“ ver-
pflichtet. Zu den erfassten Rechtsträgern 
zählen nicht nur Kapitalgesellschaften 

(GmbH, AG) oder Personengesellschaften 
(OG, KG), sondern auch Vereine im Sinne 
des Vereinsgesetzes.

Als wirtschaftliche Eigentümer gelten 
ausschließlich natürliche Personen, in de-
ren Eigentum oder unter deren Kontrolle 
ein Rechtsträger im Wege eines ausrei-
chenden Anteils am Kapital oder an den 
Stimmrechten oder durch sonstige Verein-
barungen letztlich steht. Ein Rechtsträger 
kann daher einen oder auch mehrere natür-
liche Personen als wirtschaftliche Eigentü-
mer haben. Grundsätzlich wird zwischen 
direkten und indirekten wirtschaftlichen 
Eigentümern unterschieden. Ist es nicht 
möglich, eine Person als direkten oder 
indirekten wirtschaftlichen Eigentümer 
zu identifizieren, sind die natürlichen Per-
sonen, die der obersten Führungsebene an-
gehören, als wirtschaftliche Eigentümer 
zu melden.

Direktes und indirektes wirtschaftliches 
Eigentum
Als direkte wirtschaftliche Eigentümer 
eines Vereins werden in der Regel Mit-
glieder, die natürliche Personen sind und 
mehr als 25 % der Stimmrechte haben, 
angesehen werden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass – abhängig von den kon-
kreten Bestimmungen in den Statuten – den 
Vereinsmitgliedern auch ein Mehrstimm-
recht (mehr als eine Stimme pro Kopf) 

zukommen kann. Direktes wirtschaft-
liches Eigentum kann weiters auch dann 
bestehen, wenn eine natürliche Person oder 
mehrere natürliche Personen gemeinsam 
direkt Kontrolle auf den Verein ausüben. 
Dies kann etwa durch statutarische Sonder-
rechte (z.B. das Recht zur mehrheitlichen 
Organbestellung oder ein Weisungsrecht 
gegenüber Leitungsorganen) oder Stimm-
bindungsverträge verwirklicht werden.

Indirektes wirtschaftliches Eigentum 
kann insbesondere im Verhältnis zwi-
schen Hauptvereinen und dem unterge-
ordneten Zweigverein begründet werden, 
wenn natürliche Personen Kontrolle über 
den Hauptverein ausüben. Die über den 
Hauptverein die Kontrolle ausübenden 
natürlichen Personen können dann auch 
als indirekte wirtschaftliche Eigentümer 
des Zweigvereins angesehen werden.

Mangels Identifizierung eines direkten 
oder indirekten wirtschaftlichen Eigen-
tümers sind subsidiär die Mitglieder der 
obersten Führungsebene in das Register 
der wirtschaftlichen Eigentümer einzutra-
gen. Beim Verein handelt es sich dabei um 
jenes Leitungsorgan, das zur Führung der 
Vereinsgeschäfte und zur Vertretung des 
Vereines nach außen hin berufen ist (z.B. 
Vorstand, Obmann).

©Aksonov  – istockphoto.com
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Auskünfte aus dem Finanzstrafregister sind für finanzstrafrechtliche Zwecke allen Finanz-
strafbehörden, Strafgerichten und Staatsanwaltschaften, dem Bundesfinanzgericht sowie 

dem Bundesministerium für Finanzen zu erteilen.

Wer bekommt Auskunft 
aus dem Finanzstrafregister?

©NicoElNino  – istockphoto.com

Das Finanzstrafregister enthält In-
formationen über verwaltungsbe-
hördliche Finanzstrafverfahren 

und wird vom Finanzamt Wien 9/18/19 
Klosterneuburg (ab 1.7.2020 Amt für Be-
trugsbekämpfung) geführt. Es ist das Pen-
dant zum Strafregister im gerichtlichen 
(Finanz-)Strafrecht. Im Finanzstrafregi-
ster werden alle Stadien eines verwal-
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens 
festgehalten, von der Einleitung über den 
rechtskräftigen Abschluss bis zum Straf-
vollzug und schließlich dem Tilgungs-
eintritt (ab dann scheinen rechtskräftige 
Verurteilungen in einem Registerabruf 
nicht mehr auf).

Im Finanzstrafregister werden unter 
anderem folgende Daten festgehalten:
•  die persönlichen Daten des Beschuldig-

ten
•  die Daten des Finanzvergehens
•  die Daten der Verfahrenseinleitung, der 

Abtretung an eine andere Finanzstrafbe-
hörde und des „ersten Berichts“ an die 
Staatsanwaltschaft

•  die Daten der das Strafverfahren ab-
schließenden Entscheidung

•  die Daten des Strafvollzugs und der Aus-
übung des Gnadenrechts

•  das Datum des Tilgungseintritts

Die erfassten Daten sind spätestens zwei 
Jahre nach rechtskräftiger Einstellung des 
Strafverfahrens, nach Eintritt der Tilgung 
oder nach Kenntnis des Todes des Beschul-
digten zu löschen.
Auskünfte über getilgte Bestrafungen
Auskünfte aus dem Finanzstrafregister 
sind für finanzstrafrechtliche Zwecke al-
len Finanzstrafbehörden, Strafgerichten 
und Staatsanwaltschaften, dem Bundesfi-
nanzgericht sowie dem Bundesministerium 
für Finanzen zu erteilen. Nur den Finanz-
strafbehörden, dem Bundesfinanzgericht 
und dem Bundesministerium für Finanzen 
sind auch Auskünfte zu erteilen, wenn eine 
Bestrafung bereits getilgt ist.

Anderen inländischen Stellen sind über 
rechtskräftige, noch nicht getilgte Bestra-
fungen Auskünfte zu erteilen, sofern eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Auskunfts-
erteilung besteht oder die Stellen Gesetze 
zu vollziehen haben, die an eine Bestrafung 
wegen eines Finanzvergehens Rechtsfolgen 
knüpfen.

Achtung: Gewisse Finanzvergehen kön-
nen etwa. zur Entziehung der Gewerbebe-
rechtigung führen. In diesem Fall hat die 
Finanzstrafbehörde die Verurteilung der 
Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu 
geben, die über den Verlust der Gewerbe-
berechtigung entscheidet. Die betroffene 
Person selbst hat auf begründeten Antrag 
die Möglichkeit, Auskunft über die im Fi-
nanzstrafregister über sie erfassten Daten 
zu erlangen.

Sollten Sie eine Auskunft aus dem Finanz-
strafregister benötigen, setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung. Wir übernehmen für 
Sie gerne die notwendige Korrespondenz 
mit der Finanzverwaltung und beantragen 
eine Auskunft aus dem Finanzstrafregister.

Versehentliche Geltendmachung 
privater Ausgaben

Ein verwaltungsbehördliches Finanz-
strafverfahren findet unter anderem 

bei einer grob fahrlässigen Abgabenver-
kürzung statt. Eine grob fahrlässige Ab-
gabenverkürzung liegt etwa vor, wenn 
ein Unternehmer seine Buchhaltung 
dermaßen schlampig führt, dass er ver-
sehentlich private Ausgaben als betrieb-
lich veranlasst geltend macht und dadurch 
eine Verkürzung der Steuerlast erreicht.
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SOZIALVERSICHERUNG

Seit 1.1.2020 müssen sich 
Mehrfachversicherte nicht 
mehr um die Differenzvor-
schreibung kümmern. Die 

Sozialversicherung der Selb-
ständigen (SVS) schreibt auto-
matisch nur die Differenz vor. 

Vereinfachung und Erleichterung 
bei Mehrfachversicherung

Wer gleichzeitig selbständig und 
unselbständig beschäftigt ist, 
muss nach verschiedenen Sozi-

alversicherungsgesetzen Pflichtbeiträge zah-
len. Die betroffene Person ist sohin mehrfach 
versichert und bezahlt u.U. zu viel Sozial-
versicherungsbeiträge.

In der Kranken- und in der Pensionsver-
sicherung besteht allerdings nur Beitrags-
pflicht bis zur Höchstbeitragsgrundlage von 
€ 75.180 (Wert 2020) pro Jahr. Verdient 
man in Summe mehr, so schreibt die SVS 
nur die Beiträge bis zum Erreichen der 
Höchstbeitragsgrundlage vor.

Bis 31.12.2019 mussten Versicherte einen 
Antrag auf Differenzvorschreibung stellen, 
mit Jahresbeginn geschieht dies automa-
tisch durch die SVS.

Beitragserstattung automatisch – erst-
mals für Beiträge 2019
Ohne Differenzvorschreibung zahlt man 

unter Umständen zu hohe Kranken- und 
Pensionsversicherungsbeiträge. Diese kön-
nen folgendermaßen erstattet werden:
•  Krankenversicherung: in voller Höhe
•  Pensionsversicherung: in voller Höhe im 

GSVG, in halber Höhe im ASVG

Auch hier erfolgt die Betragserstattung nun 
automatisch durch die SVS. Und zwar je-
weils bis 30.6. des Folgejahres. Erstmals 
gilt die neue Regelung für bezahlte Beiträge 
im Jahr 2019 - diese werden bis 30.6.2020 
rückerstattet. 

Achtung – Mehrfachversicherung bei 
zwei Dienstverhältnissen
Wer aufgrund von zwei echten oder freien 
Dienstverhältnissen in Summe die Höchst-
beitragsgrundlage überschreitet, bekommt 
die zu viel bezahlten Beiträge nur über ei-
nen Erstattungsantrag zurück. Für Arbeits-
losen- und Krankenversicherungsbeiträge 
muss der Antrag innerhalb von drei Jahren 
erfolgen.

TIPP
Für Krankenversicherungsbeiträge 
2018, welche auch in 2018 bezahlt wur-
den, kann man drei Jahre rückwirkend 
einen Erstattungsantrag stellen – für 
Pensionsversicherungsbeiträge bis zum 
Pensionsantritt.

©AndreyPopov – istockphoto.com
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Im Falle der Nichtbereithaltung bzw. -stellung von Lohnunterlagen darf nur mehr 
eine einzige Geldstrafe bis zum gesetzlich vorgesehenen Höchstmaß verhängt werden, 
auch wenn es um die Lohnunterlagen mehrerer Arbeitnehmer geht.

Einschränkung der Strafen
bei Lohn- und Sozialdumping

Die Bestimmungen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetzes (LSD-BG) enthalten u.a. die Verpflichtung, 
im Falle der Entsendung von ausländischen Arbeitnehmern 

nach Österreich, deren Lohnunterlagen am Arbeitsort bereitzu-
halten, um eine allfällige Unterentlohnung (Lohndumping) dieser 
Arbeitskräfte kontrollieren zu können.

Im Falle einer Arbeitskräfteüberlassung eines ausländischen Be-
triebs an einen inländischen Betrieb trifft diese Bereithaltungs-
pflicht den inländischen Betrieb (Beschäftiger).

Kumulationsprinzip bringt außerordentlich hohe Strafen

Fehlen die entsprechenden Unterlagen, können hohe Strafen aus-
gesprochen werden, wobei im Verwaltungsstrafrecht das Kumu-
lationsprinzip zur Anwendung kommt. Das heißt, die Geldstrafen 
werden pro Verstoß und pro betroffenen Arbeitnehmer verhängt 
und kumulieren sich somit bei mehreren Arbeitnehmern. 

EuGH kippt Kumulationsprinzip
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied nun in einem 
aktuellen Verfahren, in dem es aufgrund des Kumulationsprin-
zips zu außerordentlich hohen Strafen gekommen war, dass die 
verhängten Strafen für die Nichtbereithaltung bzw. stellung von 
Lohnunterlagen nicht in einem angemessenen Verhältnis zur 
Schwere der geahndeten Verstöße stehen.

Nach Ansicht des EuGH wurden Geldstrafen verhängt, die über das 
Ziel der Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften hinausgehen 
und daher nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Vor allem 

das Kumulationsprinzip ohne Deckelung im Zusammenhang 
mit Ersatzfreiheitsstrafen wurde vom EuGH als problematisch 
angesehen.
 
Verwaltungsgerichtshof hebt verhängte Strafen auf
Davon ausgehend hat nunmehr der Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) in einem Revisionsfall, in dem es ebenfalls um die Nicht-
bereitstellung von Lohnunterlagen für mehrere nach Österreich 
entsendete Arbeitnehmer ging, die (pro Arbeitnehmer) verhängten 
Strafen aufgehoben. Demnach darf im Falle der Nichtbereithaltung 
bzw. -stellung von Lohnunterlagen auch wenn es um die Lohn-
unterlagen mehrerer Arbeitnehmer geht nur mehr eine einzige 
Geldstrafe bis zum gesetzlich vorgesehenen Höchstmaß verhängt 
werden, ohne dass es eine Mindeststrafhöhe gibt. Die Verhängung 
einer Ersatzfreiheitsstrafe hat laut VwGH zu entfallen.

Ausblick
Aufgrund dieser EuGH- und VwGH-Rechtsprechung ist davon 
auszugehen, dass Strafen bei Nichtbereithaltung bzw. stellung 
von Lohnunterlagen nicht mehr im bisherigen Ausmaß verhängt 
werden können. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber, ins-
besondere im Bereich des umstrittenen Kumulationsprinzips, auf 
diese Erkenntnisse reagieren wird.
 
Unabhängig von der aktuellen Rechtsprechung und allfälligen 
gesetzlichen Änderungen im Bereich der Strafbemessung blei-
ben jedoch die Pflichten, die das LSD-BG für Arbeitgeber bzw. 
Beschäftiger vorsieht, jedenfalls bestehen und sollten unbedingt 
eingehalten werden! Wir unterstützen Sie gerne bei der Erfüllung 
aller damit einhergehenden Formalitäten!
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Für Lohnzahlungszeiträume ab dem 1.1.2020 müssen Arbeitgeber mit der Auszahlung des 
letzten laufenden Bezuges im Kalenderjahr prüfen, ob die unterjährig lohnsteuerbegünstigt 

ausgezahlten sonstigen Bezüge mehr als ein Sechstel der im Kalenderjahr ausgezahlten 
laufenden Bezüge ausmachen.

Verpflichtende Korrektur 
des Jahressechstels

Wurde mehr als ein Sechstel der 
laufenden Bezüge mit den be-
günstigten festen Steuersätzen 

versteuert, so muss der Arbeitgeber die 
Lohnabrechnung verpflichtend aufrollen. 
Dies erfolgt bei einem laufenden Dienst-
verhältnis in der Regel im Dezember.

Unter dem Jahressechstel sind sonstige 
Bezüge (z.B. 13. und 14. Monatsgehalt, 
Belohnungen, Prämien, Jubiläumsgelder) 
zu verstehen, die im Ausmaß von zwei 
durchschnittlichen Monatsbezügen („in-
nerhalb des Jahressechstels“) nach Abzug 
eines Freibetrags in Höhe von € 620 mit 
einem festen Steuersatz begünstigt besteu-
ert werden.
 
Dieser Steuersatz beträgt
•  für die ersten  € 620,-  0 %  
•  für die nächsten  € 24.380,-  6 %  
•  für die nächsten  € 25.000,-  27 %  
•  für die nächsten  € 33.333,- 35,75 %  

Sonstige Bezüge, die das Jahressechstel 

überschreiten, sind – ebenso wie sonstige 
Bezüge, die nach Abzug des Dienstnehmer-
anteils zur Sozialversicherung mehr als € 
83.333,- betragen – wie ein laufender Be-
zug mit der progressiven Tariflohnsteuer 
zu versteuern.

Zeitpunkt der Auszahlung des sonstigen 
Bezuges
Die Berechnung des Jahressechstels er-
folgt unterjährig im Zeitpunkt der Aus-
zahlung eines sonstigen Bezuges mittels 
Hochrechnung der laufenden Bezüge auf 
einen voraussichtlichen Jahresbezug. Für 
die Hochrechnung sind alle laufenden 
Bezüge, inklusive der mit dem sonstigen 
Bezug ausgezahlten laufenden Bezüge, 
heranzuziehen.

Durch hohe laufende Bezüge in der ersten 
Jahreshälfte und Vorziehung des Auszah-
lungszeitpunktes von sonstigen Bezügen 
war es bisher möglich, mehr als ein Jah-
ressechstel als sonstige Bezüge begünstigt 
zu versteuern.

Wenn ab 2020 insgesamt mehr als ein 
Sechstel der zugeflossenen laufenden Bezü-
ge mit den festen Steuersätzen im laufenden 
Kalenderjahr versteuert wurde, hat der Ar-
beitgeber bei der Auszahlung des letzten 
laufenden Bezugs im Kalenderjahr diese 
übersteigenden Beträge mittels Lohn-Auf-
rollung mit dem laufenden Lohnsteuertarif 
zu versteuern. Wird das Dienstverhältnis 
beendet, hat die Aufrollung im jeweiligen 
Beendigungsmonat zu erfolgen.

In Fällen der unterjährigen Elternkarenz 
(inkl. Papamonat und Mutterschutz) muss 
nicht aufgerollt werden.

Während im Zuflusszeitpunkt von son-
stigen Bezügen somit noch auf die hoch-
gerechneten laufenden Bezüge abgestellt 
wird, deckelt die neue Regelung das Jah-
ressechstel insoweit absolut, als nur mehr 
auf die tatsächlich zugeflossenen laufenden 
Bezüge abgestellt wird (Begrenzungsrech-
nung) und davon 1/6 begünstigt ist.
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Seit Mai 2018 besteht ein allgemeines 
Rauchverbot für Arbeitsstätten. 
Vom Rauchverbot am Arbeitsplatz 

sind auch Wasserpfeifen oder E-Zigaretten 
erfasst.

Grundsätzlich gibt es keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Pausen für Raucher. Es gelten 
für alle die gesetzlichen Mindestpausen, 
die eingehalten werden müssen. Die Ent-
scheidung darüber, ob eine Rauchpause 
gewährt wird, liegt beim Dienstgeber. Er 
kann festlegen, ob die freiwillig gewährten 
Rauchpausen Arbeitszeit oder Freizeit sind. 
Diese Vereinbarung kann entweder im 
Dienstvertrag oder durch Betriebsverein-

barung geregelt werden. Auch Weisungen 
des Dienstgebers sind denkbar.

Rauchen als Gewohnheitsrecht?
Nur im Ausnahmefall wird durch das „Dul-
den“ von Rauchpausen ein Gewohnheits-
recht entstehen: Eine „betriebliche Übung“ 
liegt dann vor, wenn der Dienstgeber be-
stimmte Leistungen wiederholt an mehrere 
oder alle Dienstnehmer des Betriebes ge-
währt, ohne dass er dazu verpflichtet ist. 
Sollte der Dienstgeber, bewusst eine be-
stimmte Regelung zu Rauchpausen haben 
und keinen Hinweis darauf, dass diese frei-
willig gewährt werden und kein Rechtsan-
spruch besteht, dann wird in der Regel ein 

Gewohnheitsrecht auf diese Rauchpausen 
vorliegen und der Dienstgeber kann davon 
nicht mehr einseitig abgehen.

Rauch-Pausen-Regelung?
In vielen Betrieben liegt keine ausreichend 
bestimmte Pausenregelung vor, sodass der 
Dienstgeber die Rauchpausen jederzeit ein-
seitig widerrufen kann.

Wir empfehlen unbedingt eine klare Rege-
lung im Unternehmen zu treffen und ent-
weder das Rauchen komplett zu untersagen 
oder bestimmte Spielregeln für Rauchpau-
sen mit den Mitarbeitern zu vereinbaren.

Rauchen am Arbeitsplatz
Seit 1.11.2019 ist das Rauchen in der Gastronomie per Gesetz verboten. Wie sieht dies 

bei Mitarbeitern in anderen Branchen aus? Kann der Arbeitgeber das Rauchen 
im Unternehmen verbieten? 

Wird der Familienbonus bereits bei der 
laufenden Lohn- und Gehaltsabrech-

nung berücksichtigt, muss dieser auch bzw. 
trotzdem bei der Arbeitnehmerveranlagung 
beantragt werden. Wird dies nicht gemacht, 

kann es zu einer Rückforderung durch das  
Finanzamt kommen.
Wenn Sie keine Arbeitnehmerveranlagung 
durchführen oder eine antraglose Veranla-
gung durchgeführt wird, sollten keine wei-

teren Schritte von Ihnen notwendig sein. 
Wir empfehlen eine antragslose Veranla-
gung jedenfalls zu prüfen. Sollten Ausgaben 
fehlen oder Korrekturen durchführen zu 
sein, haben Sie dafür insgesamt 5 Jahre Zeit.

Familienbonus - Vorsicht bei der Arbeitnehmerveranlagung
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Voraussetzungen
•  Drei Monate Dienstverhältnis vor Beginn Pflegekarenz/-teilzeit
•  Der Angehörige bezieht Pflegegeld ab Stufe 3, ist an Demenz 

erkrankt oder minderjährig mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
Stufe 1

•  Die zu pflegende Person ist ein naher Angehöriger (Ehegatte, 
(Adoptiv-, Pflege) Kinder, Enkelkinder, (Adoptiv-, Pflege-)El-
tern, (Ur-)Großeltern, Lebensgefährten, eingetragene Partner, 
Geschwister, Schwiegereltern)

•  Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über 
Pflegekarenz bis zu drei Monaten oder über Pflegeteilzeit mit 
mindestens zehn Wochenstunden. Bei Betrieben mit mehr als 
fünf Arbeitnehmern hat der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch 
auf bis zu vier Wochen Pflegekarenz.

•  Auf Verlangen muss der Arbeitnehmer die Pflegebedürftigkeit 
und das Angehörigenverhältnis binnen einer Woche glaubhaft 
machen.

Pflegegeld und Versicherung
Der Arbeitgeber zahlt während der Pflegekarenz kein Entgelt. Der 

Arbeitnehmer kann einen Antrag auf Pflegekarenzgeld in Höhe 
des Arbeitslosengeldes stellen. Bei Pflegeteilzeit erhält man das 
Karenzgeld anteilig. Die Kranken- und Pensionsversicherungs-
beiträge zahlt der Bund.

Saisonarbeiter
Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis kann man in Pflegekarenz 
oder Pflegeteilzeit gehen, wenn das Arbeitsverhältnis ununter-
brochen zwei Monate gedauert hat und man vor dem Antritt der 
Karenz mindestens drei Monate beschäftigt war – auch mit Un-
terbrechungen.

Zuverdienst
Neben der Pflegekarenz kann man geringfügig dazuverdienen – 
allerdings nicht beim ursprünglichen Arbeitgeber.
Quellen: 
Wirtschaftskammer: Änderungen bei Pflegekarenz und Pflegeteilzeit  
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/arbeits-und-sozialrecht-2020.
html#pflegekarenz_und_pflegeteilzeit
Arbeiterkammer: Pflegekarenz & Pflegeteilzeit  
https://www.arbeiterkammer.at/pflegekarenz

Seit Jahresbeginn gibt es 
Anspruch auf Pflegekarenz

Seit 1. Jänner 2020 haben Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit im Ausmaß von maximal vier Wochen.
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